
Außerordentliche Beilage
zum Höllischen patriotischen Wochenblatt

Einquartierungs Angelegenheit
s ist vielleicht kein Theil der Verwaltung so leicht

dem Verdachte der Unregelmäßigkeit oder Willkühc
ausgesetzt als das Einquartiere,igswesen theils
weil dabei einem Beamten d Ausführung obliegt
ohne daß eine Controle jeden Augenblick Statt finden
und daher bei Unkundigen leicht die Muthmaßung ent
stehen kann als wenn diesem Beamten bei seinem
Geschäfte die Hand ganz frei gelassen sei theils weil
daS zusammengesetzte Verfahren bei diesem Geschäfts
zweige nicht auf den ersten Blick zu übersehen ist son
dern ein gewisses Studium erfordert und gerade in
solchen nicht auf den ersten Blick Jedermann ganz
klaren und übersehbaren Verhältnissen Mißdeutungen
häufig sind

Es ist neuerlich die Geschäftsordnung und Buch
führung einer sorgfältigen Prüfung unterworfen und
alles geschehen um Klarheit und Übersichtlichkeit im
Ganzen und im Einzelnen zu erzielen

Der gegenwärtige Aufsatz ist dazu bestimmt durch
Darstellung der ganzen Einrichtung die einzelnen Bür
ger denen daran liegt über diesen Zweig der städti
schen Verwaltung wie solcher in FriedenZzeiten be
steht zu unterrichten und den Klagen über den Man
gel an gleichmäßiger Vertheilung der Einquartierungs
last vorzubeugen

I Veranlagung Kataster Touren
Die Einquartierungslast ruht auf dem Grundbesitze

Die Vertheilung geschieht nach dem bewohnbaren
Raume der Häuser

Zu diesem Behufe sind die bewohnbaren Räume
der ganzen Stadt im Jahre ISIS vermessen und all
jährlich erfolgt der durck neuere Bauten und bauliche
Abänderungen nöthige Nachtrag
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Der kleinste bewohnbare Raum 1 160 lüFuß
ist mit ß Mann veranlagt Dann folgt eine Stei
gerung

auf z 151 450 Fuß
4 451 750
Z 751 10S0

ganzen 1051 1350
1 2 daß die Progression auf einen jeden

5 Mann SOO lüFuß beträgt demnach für 8 Mann
das Maximum 9451 3750 lüFuß

In dieser Weise sind 5ie sämmtlichen Häuser in
ein Kataster eingetragen D6 nun der Bcuchtheil
eines Mannes nur zur AuSgleichuilg der Eiuquarkie
rungSlast angenommen die Kcquartierung selbst aber
immer nur zu einem vollen Mann denkbar ist so sind
8 sogenannte Touren angenommen Darunter ist zu
verstehen eine Reihefolge in welcher alle Häuser ein
mal durchbequartiert werden

Es wird ein Haus zu Mann 1 mal in der I Zour
ein Haus zu 5 Mann 2mal in der 1 und 6 Tour
eins zu Mann 4mal in der 1 3 5 7 Tour eins
zu H Mann 6mal in der 1 2 3 5 6 7 Tour und
eins zu einem vollen Mann 8mal mit 1 ganzen Mann
in allen acht Touren und sofort angezogen

Dadurch ist nun das richtige Verhältniß der mit
einem Bruchtheil gegen die mit einem vollen Mann
veranlagten Häuser hergestellt und die Bequarlierung
ausführbar gemacht

Zu bemerken ist hiebei daß für Kciegszeiten diese
Veranlagungs Grundsätze in soweit keine Anwendung
finden als dann auch Miether herangezogen werden

II Arten der Emquartierungölast
Die städtische Einquartierung begreift folgende

Gattungen
a der Garnison
t der durchmarschierenden Truppen und
e des gewöhnlich alljährlich zusammengezogenen

hiesigen Landwehr Bataillons



Wegen der dadurch bedingten verschiedenen Berech
nungen und Buchführungen sind sür alle 3 Gattungen
auch besondere Touren ingerichtet die Landwehr
Tour ist jedoch von diesem Jahre ab aus den weiter
unten sub IV aufgeführten Gründen weggefallen
und zu der sä b bemerkten Tour gezogen

III Königlicher Servis Natural Quartier
Verpflegung des durchmarjchlerenden MilitairS

Bis zum Jahre 1821 gab der Staat zu dem re
gelmäßigen Servis noch so viel Zuschuß daß das Mi
litair sich dafür das benöthigte Quartier entweder
selbst miethen oder bei freiwilligen Quartierträgern
untergebracht werden konnte Mit dem Ende des
Jahres 1820 hörte jener Zuschuß nach 10 des
Steuergesetzes vom 3V Mai 1320 Amtsblatt 1820
Nr 198 psg,338 auf dagegen wurden dieOfficiere
in den Stand gesetzt sich ihre Wohnungen selbst zu
beschaffen Von dieser Zeit an haben daher nur
die nicht in die Kategorie der Officiere sondern in
die der Unterofficiere und abwärts gehörenden Mili
tair Personen nämlich dieFeldwebel Wachtmeister
Portd epee Fähndriche Gefreite Corporale und Re
gimenteschreiber so wie Gemeine Anspruch auf Natu

ralquartier an die Commune Für das Natural
quartier in den Garnisonen zahlt die General Mili
tairkasse den regulativmäßigen Servis der in den
Sommermonaten April bis September gegen die
Wintermonate Oetober bis März geringer ist und den
Hauswirth verpflichtet dem Militair freie Wohnung
nebst den nöthigen Meubles Bett Oel Feuerwerk
Salz und Licht zu liefern wogegen das Militair sich
die Beköstigung von seiner Löhnung zu beschaffen hat

Die cantonirenden Truppen stehen hierbei den
garnisonirenden gleich

Bei durchmarschierenden Truppen hingegen ist
der Quartierträger verbunden den nicht imOfficier
range stehenden Militairpersonen außer freiem Quar
tiere und Schlafstätte die vorschriftsmäßige Bekösti
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gung zu verabreichen wofür der Staat pro Zag
und Mann S Sgr Entschädigung zahlt Das im
Officierrange stehende Personal hingegen erhält nur
das vorschriftsmäßige freie Quartier

IV Von den Garnison Truppen
Nach dem Allerhöchsten Regulativ über daS Ser

vis und Einquartierungsivefen vom 17 März 1810
2V soll den Quartiertcägern d h den Hauseigen

thümern welchen die Einquartierung auf Grund des
Katasters zugetheilt wird zwar das Ausmiethen be
günstigt die Anordnung selbst aber nur mit Zustim
mung der Compagniechefs und mit Vorwissen der
Orts Servisbehörde getroffen werden

Den Militairbehörden steht aber nach 47 des
gedachten Regulativs keine Theilnahme an der Ver
waltung des Servis und Einquartierungswesens zu
Nur bloße Personen Vertauschungen aus denjenigen
Quartieren welche die Servisdeputation resp das
Quartieramt angewiesen hat können die Militair
behörden einseitig vornehmen haben dies jedoch in
jedem einzelnen Falle gleichzeitig anzuzeigen Darum
müssen Quartierträger welche der bereits möglichst
begünstigten Auslegungs Anstalt nicht beigetreten sind
ihre Einquartierung selbst nehmen wenn sie nicht zur
Auslegung die besondere Genehmigung einholen da
rum ist eine einseitige Auslegung der Einquartierung
durch die Fouricre nicht statthaft und hat jedenfalls
die Folge daß in solchem Falle eine städtische Vcrgü
tigung nicht gezahlt wird

Der einzelne Quartierträger darf während des
Laufes einer Tour gegen seine einmal abgegebene Er
klärung keine Abänderung machen

Solche besteht in S Pfund gut gebackenem Roggenbrot
Z Pfund Fleisch Zugemüse und Salz soviel zu einer
Mittags und Abendmahlzeit geHort Frühstück wird
dagegen nicht weiter verabreicht



L Ausmietbung
Einem großen Theil der Quactierträger ist die

Natural Einquartierung lästig und sie ziehen es vor
zu dem Königl Servis noch eine Entschädigung hinzu
zufügen um das sie treffende Militair in sogenannte
Mieths Quartiere unterzubringen und bei Quartier
nehmern auszulegen

Um hierbei Willkührlichkeiten zu vermeiden auch
die betreffenden Hausbesitzer der Sorge für Unterbrin
gung des Militairs ganz zu entheben ward im Jahre
1823 vom Magistrat ein Ausmiethungs Büreau ge
bildet Die dessalls erlassene Bekanntmachung vom
L3 Oetober 1823 wovon einem jeden Hausbesitzer
ein Exemplar übergeben wurde enthielt die näheren
Bedingungen über den Beitritt zu derselben Sie fin
den jetzt noch Anwendung und bestehen wesentlich in
folgendem

Dem Ausmiethungs Büreau steht der für das
Einquartierungswesen angestellte Beamte vor Bei
ihm melden sich die Quartiernehmer welche Einquar
tierung für Andere in Natural Verpflegung und
Quartier zu haben wünschen ihm zeigen die Quartier
träger welche ihre Einquartierung auszumiethen
wünschen dies an er besorgt für letztere die Ein
quartierungs Ausmiethung erhebt monatlich den
Königl Servis mit im Sommer 1 l Sgr 3 Pf und
im Winter 18 Sgr 9 Pf für den Gemeinen zieht
dazu von dem Quartierträger den monatlichen Zuschuß

mit 2V Sgr ein und führt den Königl Servis
sammt diesem Zuschuß an den Quartiernehmer ab
zahlt ihm im Sommer vom 1 April bis 1 October
monatlich 1 Rthlr aus im Winter 1 Rthlr 7 Sgr
6 Pf indem er pro Mann auf den Monat 1 ZLr
3 Pf für die Mühwaltung und die dabei vorkommen
den baaren Auslagen an Drucksachen Botenlohn c
abzieht

Die 17jährige Erfahrung seit 1823 hat bewie
sen daß der Satz von 20 Sgr Zuschuß xro Mann
auf einen Monat welchen der Quartierträger zahlt
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ausreicht d h es haben sich für solche Zuschuß
nach Abzug der Tantieme stets Quartiernehmer ge
funden so daß der Satz zu einer festen Norm gewor
den ist Die Einrichtung selbst ist für die Bürger
schaft ein unzweifelhaftes Bedürfniß und soll deshalb
auch beibehalten werden

Indem den Hausbesitzern welche die Ausmie
thung vorziehen die nicht unbedeutende Last der Un
terbringung entnommen wird ist für diejenigen wel
che das Militair für Entgeld aufnehmen eine Er
werbsquelle entstanden die ihnen Erleichterung bei
Tragung ihrer Lasten und Abgaben gewährt

Dem Umstände aber daß ein Beamter hier die
Vermittelung bewirkt ist es zu verdanken daß die
Quartiernehmcr keine ungebührlichen Forderungen
machen noch selbst bedrückt werden sondern ein fester
geregelter Gang beide Theile zufrieden stellt und in
Schranken hält

Da Lasten und Abgaben in Städten vorzugsweise
den Hausbesitzer treffen so ist es Grundsatz daß
unter den sich meldenden Quartiernehmern vorzugs
weise die Hausbesitzer des Reviers und erst in deren
Ermangelung die Mieths Einwohner berücksichtigt
werden

L Berechnnngsart
Den verheiratheten Militairs vom Feld

webel abwärts steht es zu gegen Entnahme dcsKönigl
Servises und des nach ihrer Charge von der Stadt
ihnen zu gewährenden Zuschusses sich selbst cinzumie
then Dieser Zuschuß beträgt für den Feldwebel Chi

Da die Vergütigungssake bei der Auslegung des Mili
tairs sich auf keine gesetzlichen Bestimmungen sondern
lediglich ans, ein Abkommen Mischen Miether und Ver
miether gründen so können Zeiten eintreten wo es ei
nem oder dem andern Theile nicht mehr convenirt die
ses Entschädigungsquairtum als angemessen oder ausrei
chend zu betrachten und in diesem Falle müßte dann
ein anderer Ausgleichuagssatz gefunden werden



rurgen c uiouatlich das ganze Jahr hindurch 1 Rthlr
für den Unterosfieier nur in den Sommermonaten
15 Sgr Dagegen beim Gemeinen wie oben an
geführt 18 Sgr ö Pf pro Mann monatlich Den
unverheira theten gemeinen Soldaten steht diese
Vergünstigung dagegen nicht zu vielmehr müssen diese
sich deshalb bei Verweigerung der Annahme der Na
tural Quartiere mit dem Königl Servis allein be
gnügen

Hierdurch entstehen also drei verschiedene Kate
gorien der Militairs

s die Natural Quartier erhalten und theils in die
selben gelegt theils auf Rechnung der Ausmie
thungs Kasse untergebracht werden

b die sich selbst einmiethen und hierzu den städti
schen Zuschuß erhalten und

c die sich selbst einmiethen ohne städtischen Zu
schuß verlangen zu können
Dadurch daß für die Militairs suk und K

von den Quartierträgern die dem Ausmiethungs
Büreau beigetreten sind der städtische Zuschuß erho
ben wird werden die Ausgleichungen zugleich wesent

lich erleichtert
Es wird nämlich das aufzubringende baare Geld

K eben so vertheilt und eingezogen wie wenn der
Zahlende eine Ausmiethung gehabt hätte In dem
Falle wen das Militair durch Beorderung im Laufe
des Monats aus dem Mieths Quartiere entnommen
wird wofür der ausmiethende Quartierträger den
Zuschuß dem Quartieramte bereits auf den ganzen
Monat entrichtet hat verbleibt dem Quartierträger
gegen das was der Quartiernehmer für die wirkliche
Dauer des Quartiers empfängt ein Betrag welcher
ihm zurück zu zahlen wäre Dies würde eine höchst
schwierige Verrechnung geben und es bleibt daher die
ganze Monatszahlung dem Ausiniethenden auf seiner
Tour gut geschrieben und der gedachte Betrag wi d

i

I den PZiuleuncuatcu fällt c bei diese weg
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zu dem aufzubringenden Geldbetrage sä l zur Ver
rechnung gezogen

Da der städtische Zuschuß mit 20 Sgr pro Kopf
nämlich 18 Sgr 9 Pf für Quartiernahme und
Sgr Tantieme von den der Ausmiethungs Kasse bei
getretenen Quaptierträgern erhoben wird so bildet
dieser Satz bei der Reduction der verschiedenen Mili
tairs auf Gemeine die Einheit oder Z und ein Feld
webel Wachtmeister oder Chirurg der wie oben an
geführt ist 1 Rthlr städtischen Zuschuß erhält ist
sonach gleich Mann Gemeinen ein Unterofficier
der in Sommermonaten eine Vergütigung von IS Sgr
erhält gleich s Mann Gemeinen u s w

V Dauer des Quartiers
Früher wurde die Garnison allmonatlich um

quartiert Im verflossenen Jahre ward aber höhern
Orts eine nur 3monatliche Umquartierung angeordnet

Abgesehen von einer dadurch schwierigern Berech
nungsart haben die treffenden Hausbesitzer hierdurch
eine bedeutende augenblickliche Mehrausgabe zu leisten
was manchem unbemittelten und selbst bemittelten
Hausbesitzer schwcr fallen muß da bei den Häusern
auf 5 z und H Mann hiernach die Last auf 2 4
Jahre vorausbezahlt re5p getragen wird während
früher ein kleinerer Veitrag nach und nach gegeben
ward der also leichter zu tragen war

Um die Erschwerung dieser Einrichtung möglichst
zu erleichtern ist den Hausbesitzern der unter Einen
Mann veranlagten Häuser frei gestellt ihre Garnison
Tour durch durchmarschierende Truppen auszugleichen
Die Beteiligten haben dies sehr gern angenommen

Diese Ausgleichung wird folgendermaßen gefun
den Die Quartierträger welche 1 Mann Garnison
truppen auslegen müssen auf 1 Mann einen Zuschuß
von 20 Sgr pro Monat und für 1 Mann durchmar
schierende Truppen mit Verpflegung 1 Tag 5 Sgr
Vergütigung an den Quartiernehmer zahlen Dar
nach sind 4 Mann im Durchmarsch mit Verpflegung
auf 1 Tag gleich 1 Mann Garnison xro 1 Monat
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Folglich sind 12 Mann durchmarschierender Trup
pen auf 1 Tag mit Beköstigung gleich 1 Mann Gar
nison ohne Beköstigung auf 3 Monat es stehen da
her auch 9g Mann durchmarschierender Truppen auf
1 Tag gleich 1 Mann Garnison in 8 Touren wenn
auf jede einzelne Tour ä 3 Monat 1 Mann gerech
net wird

Hiernach erhält ein Haus zu einem Viertel Mann
veranlagt was nach der bereits angegebenen Bestim
mung
1 Mann Garnison auf 3 Monat in der isten Tour und

1 6ten erhalten hat jetzt in allen 8 Touren 24 Mann Durch
marsch mit Beköstigung auf eine Nacht was auf jede
einzelne Tour 3 Mann auf eine Nacht ausmacht

Ferner erhält ein Haus zu einem halben Mann
veranlagt was nach jener Bestimmung
1 Mann Garnison auf 3 Monat in der lsten Tour

1 3 3ten1 3 s 61 3
erhalten hat jetzt in allen 8 Touren 43 Mann Durch
marsch auf eine Nacht was auf jede einzelne Toue
6 Mann auf eine Nacht ausmacht

Endlich erhält ein Haus zu drei Viertel Mann
veranlagt was hiernach
1 Mann Garnison auf 3 Monat in der isten Tour

t 3 2ten1 3 3s 3 6s1 3 61 3 7erhalten hat jetzt in allen 8 Touren 72 Mann Durch
marsch auf eine Nacht was aus jede einzelne Tour
9 Mann auf eine Nacht beträgt e

Zu bemerken bleibt daß durch diese Procedur da die
Häuser unter Einen Mann nicht mit Garnison belegt wer
den die Garnison Teuren in Verhältniß zu dem frk



Ferner ist um diese jetzt nur alle Zmonatliche Um
quarrierung der Garnison den Hausbesitzern weniger
fühlbar zu machen die Einrichtung verblieben daß
die zu zahlenden Vergütigungen des Staats allmonat
lich geschehen und von den Hausbesitzern welche sich
des Ausmiethungs Bureaus bedienen werden die tres
senden Beiträge nicht allein nur allmonatlich eingezo
gen sondern die Reihenfolge ist auch so angeordnet
daß wahrend die Naturallast 3 Monat hinter einander
auf den Häusern verbleibt die Erhebung des Zuschusses
erst die ganze Stadt auf 1 Monat durchläuft bevor
der 2re resp Lte M nat von den betreffende Haus
besitzern eingezogen wird

V Von den durchmarschicrendcll
Truppen

Beeechnungsart
In so weit deren Anzahl ausreicht werden nach

Obigem zuvörderst die bei der Garnisontour reservir
ren unter Einen Mann veranlagten Häuser zur Be
quarticrung der durchmarschierenden Truppen ange
zogen bevor mit der wirklichen Durchmarschtour
welche durch die ganze Stadt läuft fortgefahren wer
den kann

Wie bereits angeführt vergütet der Staat pro
Mann auf einen Tag S Sgr dafür ist der Quartier
trager verbunden dem Militair außer Logis auch
vorschriftsmäßige Kost zu geben

L Ausmiethung
Gn großer Theil der hiesigen Hausbesitzer hat es

indessen auch hier vorgezogen das Militair nicht selbst
aufzunehmen sondern es auszulegen resp auslegen
zu lassen

Kern Verführe allerdittgs schnelle beendigen es erhal
te dagegen die übe eine Mann veranlagte Hain
ser auch um so viel weniger Einquartierung a durchwar
schierende Truppe
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Der Vorsteher des Quartieramts unterzieht sich
dieser Auslegung ohne eine besondere Remuneration
und ist zwischen Miether und Ausmiether zudemKönigl
Zuschuß von S Sgr noch eine Vergütigung von S Sgr
durch das Bedürfniß und die Erfahrung festgestellt
welche der Quartierträger anstatt der Naturallast x ro
1 Mann auf 1 Nacht mit Beköstigung zahlt

Berechnung und Reduktion auf Gemeine
Die Officiere sämmtlicher Grade erhalten nur

Quartier ohne Verpflegung da es jedoch in der Re
gel vorgezogen wird Officiere anstatt sie in Natural
quartttre aufzunehmen auslegen zu lassen so besorgt
der Vorsteher des O uartieramts diese Auslegung eben
falls unentgeltlich und da durch eine langjährige
Praxis sich festgestellt hat daß

für 1 General pro Tag 2 Rthlr
1 Obrist 1 10 Sgr1 Capitain 201 Lieutenant ISgezahlt wird so werden im Falle der Auslegung ein

General für 12 Mann s S Sgr 10brist für 8 Mann
S Sgr 1 Capitain für 4 Mann 6 Sgr und 1

Lieutenant für 3 Mann s S Sgr in Rechnung ge
bracht und hiernach in der Buchführung mit dem nö
thigen Vermerk auf Gemeine reducirt

Die Einrichtung daß zuvörderst so weit deren
Anzahl ausreicht die unter Einem Mann veranlag
ten Häuser welche mit Garnison Einquartierung ver
schont bleiben mit durchmarschierenden Truppen be
legt werden sollen macht es unausführbar die durch
gehenden Officiere in Naturalquartiere zu legen des
halb werden die Officiere in Gasthöfe gelegt und nach
vorstehender Norm die Gastwirthe mit Billets auf die
jenigen Quartiere befriedigt welche durch das Quar
tieramt die Ausmiethung besorgen lassen

Es trifft sich auch daß ganze Truppentheile und
einzelne durchmarschierende Militairs ohne den Ver
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pflegungssatz beanspruchen zu können einquartiert
werden

Auch hierbei hat sich im Fall der Ausmiethung
pro Tag ein Vergütigungssatz von 8 Sgr gebildet
weshalb angenommen wird daß 2 Mann ohne Ver
pflegung für i Mann mit Verpflegung in Anrechnung
gebracht werden Was die bei durchmarschierenden
Truppen vorkommenden Pferde anbetrifft so kommen
deren Rationen nicht in Betracht da diese vom
Staate vergütet werden Es hat sich indessen auch
hier ein Vergütigungs Verhältniß zu der Mannschaft
gebildet indem 3 Pferde für 1 Mann ohne Bekösti
gung gerechnet mithin für 1 Pferd 10 Pf Stallgeld
in Ansatz gebracht werden

VI Die sogenannte Landwehr Tour
Das 2te Bataillon des 27sten Landwehr Regi

ments welches alljährlich mit Ausnahme der Zusam
menziehung bei großen Manövres außerhalb hier zur
I4lägigen Uebung zusammengezogen wird tritt wäh
rend dieses Zeitraums in Cantonirungs Quartiere
Es geschah bisher die Verrechnung der Bequartierung
in einem besondern Conto Buche mittelst der soge
nannten Landwehr Tour Diese abgesonderte Verrech
nung hat sich nicht bewährt Denn nachdem damit im
Jahre 1323 der Anfang gemacht war ist erst in die
sem Jahre die 4te Tour abgeschlossen wodurch die
Buchführung und eine gleichmaßige Repartition sehr
erschwert wird weil während eines so langen Zeiti
raums theils manche Grundstücke auf mehre Besitzer
übergehen theils solche in dem Kataster durch Neubau
ten einen andern Veranlagungssatz erhalten Es ist
daher in diesem Jahre die Landwehrtour abgeschlos
sen und wird diese Art der Einquartierung nunmehr
in der gewöhnlichen Durchmarschtour mit verrechnet

Siehe die Bekanntmachung vom 9 Mai c im patrioti
schen Wochenblatt 19 Stück SL5
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Bei dieser neuen Einrichtung ist derselbe Grund
satz fest gehalten der in der Garnisontour bei denje
nigen unter 1 Mann veranlagten Häusern zur Anwen
dung gebracht wird welche zur Ausgleichung der ihnen
zukommenden Garnison durchmarschierende Truppen
erhalten und da der bisher übliche Vergütigungs
satz für 1 Mann Landwehr ohne Beköstigung auf 14
Zage 10 Sgr beträgt und für 2 Mann dur lar
schierenden Truppen mit Beköstigung ä 1 Nach ch
falls 10 Sgr Zuschuß von denjenigen Quarti ern
gezahlt wird welche ihre Einquartierung s lbst
übernehmen so wird jetzt 1 Mann Landwc 14
Tage ohne Beköstigung in deck Journale rch
marschierende Truppen auf 2 Tage mit B ung
gut geschrieben

VIl Die Buchführung
Diese muß nach Obigem für Garnison ch

marsch und bisher auch für Landwehr nothwe
sondert sein Die Controle über daS wirklich
quartieren gewesene oder mit Geldzuschuß zu besr
gendeMilitair bilden die amtlichen Listen der Militair
Behörden über das hier garnisonirende Militair wel
che monatlich ausgefertigt und beim Magistrat nieder
gelegt werden Für durchmarschierendes Militair ist
ein Journal vorhanden worin die sämmtlichen
Marschrouten und Requisitionen der durchgehenden
Truppentheile gebucht werden auch ist bestimmt daß
durchmarschierende Truppen nur Quartier gegen An
weisung des Herrn Etappen Commandanten erhalten
daher auch diese Anweisungen eine genügende Controle
bilden Es werden vom Quartieramt folgende Bücher
geführt

s Ein Journal für Garnisontruppcn weiset
durch seine Colonnen nach welche Häuser und
wann sie die Einquartierung getragen haben wie
hoch das Haus veranlagt ist mit wie viel
M nn und auf wie lange das HauS belegt wor
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den ist wohin die Einquartierung im Fall der statt
gefundcnen Ausmiethung ausgelegt worden wieviel
die Servis Vcrgütiguiig vom Staate beträgt und
wie viel der etwanige Zuschuß der Aus Mie
ther ausmacht Hierauf folgt die Totalsumme des
Betrags und hinter derselben hat der Empfanger im
Journal eigenhändig zu quittiren

K Das Conto Buch der Häuser der St dt
Halle für garnisonirendes MiÜtair hat für jedes
Haus ein Conto mit Angabe des Soll auf 8 Touren
und des etwanigcn Rests oder Vorschusses von den frü
heren Abschlüssen Eine Colonne für jede Tour macht
die wirklich gehabte Einquartierung jedes Hauses zu
jeder Zeit ersichtlich Hierauf folgt die Colonne zur
Summirung aller 8 Touren nebst einer Colonne wor
in das Ius oder Minus beim Abschluß der ablaufen
den 8 Touren ausgeworfen ist

c Das Journal für durchniarschierende Truppen
ist dem üb s angeführten gleich nur fallen die Geld
Coionnen weg da beim Durchmarsch der Quartier
träger auf der einen Hälfte des Billets quittirt und
diese Quittung dem Rendanten der Kasse als Belag
dient

Auch wird bemerkt ob die Einquartierung zur
Ausgleichung der laufenden Garnisontour verrechnet
ist oder zur Durchmarschtour gehört Im ersten
Falle geschieht die Uebertragung aus diesem Journali
in das sub K aufgeführte Conto Buch im letzten
Falle aber in das folgende

Conto Buch für durchmarschierendes Militair
welches nach Zweck und Einrichtung dem b im
Wesentlichen gleich ist

Das früher bestandene Conto Buch für die jähr
liche Landwehr fällt wie bereits bemerkt jetzt weg
da die Uebertragung und Verrechnung der einquartiert
gewesenen Landwehr sofort nach dem bereits angegebe
nen Verfahren in dieses Conto Buch geschieht
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